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                  Anlage 6 
Entwurf der 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Stapeler Moor und Umgebung“ 

(16. Februar 2016) 
 
 
Aufgrund der §§ 22, 23 und 32 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in Verbindung mit den §§ 14, 15, 16 und 32 Absatz 2 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) wird folgende Verord-
nung erlassen:  
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) 

„Stapeler Moor und Umgebung“ erklärt.  
 
(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit „Ostfriesische Zentralmoore“ in den Gemeinden 

Uplengen im Landkreis Leer, Friedeburg im Landkreis Wittmund, Zetel im Landkreis Friesland 
und der Stadt Westerstede im Landkreis Ammerland. Das Naturschutzgebiet umfasst in den 
Gemeinden Uplengen, Friedeburg und Zetel sowie der Stadt Westerstede Flurstücke in den 
Fluren 1, 2, 4, 7 und 9 der Gemarkung Meinersfehn, in den Fluren 5 und 6 der Gemarkung 
Bentstreek, in den Fluren 16, 30, 33, 36, 37, 38 und 48 der Gemarkung Neuenburg sowie in 
den Fluren 89 und 90 der Gemarkung Westerstede. Das Gebiet liegt zwischen Bentstreek und 
Meinersfehn im Westen sowie zwischen Neuenburger Feld und Halsbek im Osten. 

 
(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus den maßgeblichen und mitveröffentlichten Detailkarten 1-

6 im Maßstab 1 : 10.000 und aus den mitveröffentlichten Übersichtskarten im Maßstab 
1 : 25.000. Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes. Die 
Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

 
(4) Ausfertigungen der Verordnung einschließlich der dazugehörigen Karten werden bei 
 der Gemeinde Uplengen, Alter Postweg 112, 26670 Uplengen, 
 der Gemeinde Friedeburg, Friedeburger Hauptstraße 96, 26446 Friedeburg, 
 der Gemeinde Zetel, Ohrbült 1, 26340 Zetel,  
 der Stadt Westerstede, Am Markt 2, 26655 Westerstede, 
 dem Landkreis Leer, Bergmannstraße 37, 26789 Leer,  
 dem Landkreis Wittmund, Am Markt 9, 26409 Wittmund,  
 dem Landkreis Friesland, Lindenallee 1, 26441 Jever und 
 dem Landkreis Ammerland, Ammerlandallee 12, 26655 Westerstede 
 aufbewahrt.  
 Sie können von jedermann während der Dienstzeiten oder nach Vereinbarung unentgeltlich 

eingesehen werden.  
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(5) Teile des NSG sind Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiets „Lengener Meer, Stape-
ler Moor, Baasensmeers-Moor“ (FFH 010, EU Code 2613-301) gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EU L Nr. 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des 
Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). In der Übersichtskarte ist die Teilfläche 
des NSG, die im FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, gesondert ge-
kennzeichnet. Das NSG gliedert sich in die drei Teilgebiete: „Lengener Meer/Stapeler Moor“, 
„Spolsener Moor“ und „Herrenmoor“.  

 
(6) Das NSG hat eine Größe von ca. 1.155 ha. 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Das NSG „Stapeler Moor und Umgebung“ ist Teil der ehemals großräumigen Hochmoorland-

schaft „Ostfriesische Zentralmoore“. Einen Teil dieser ostfriesischen Zentralmoore bildet das 
Lengener Moor, in dem die einzelnen Teilgebiete liegen. Es bildet gemeinsam mit dem NSG 
„Stapeler Moor Süd und Kleines Bullenmeer“ den größten erhalten gebliebenen Hochmoor-
komplex zwischen der Ostfriesischen und der Oldenburgischen Geest. Im NSG befindet sich 
ein landesweit bedeutendes Vorkommen dystropher Stillgewässer, von denen das Lengener 
Meer ca. 23 ha Fläche umfasst. Die nachfolgend beschriebenen benachbarten Teilgebiete 
„Lengener Meer/Stapeler Moor“, „Spolsener Moor“ und „Herrenmoor“ stehen untereinander 
und mit dem NSG „Stapeler Moor Süd und Kleines Bullenmeer“ im engen funktionalen Zu-
sammenhang. 

 
 Das Teilgebiet „Lengener Meer/Stapeler Moor“ umfasst das Lengener Meer selbst sowie Flä-

chen nördlich, südlich und östlich des Lengener Meeres sowie einen Bereich nördlich der Bu-
chenstraße in Uplengen, südlich des NSG „Stapeler Moor Süd und Kleines Bullenmeer“. Das 
Lengener Meer umgeben Hochmoorregenerationsbereiche, die nicht abgetorft, sondern zum 
Buchweizenanbau genutzt wurden. Die Flächen sind offen und nur vereinzelt mit Gehölzen 
wie Moorbirke und Kiefer bestanden. Eingestreut finden sich kleinere Bereiche mit dystrophen 
Stillgewässern und randlichen Schwingrasen oder lebendem Hochmoor.  

 Das Teilgebiet wird durch den Zollweg geteilt. Nördlich davon dominiert Hochmoorgrünland 
auf Flächen, die teilweise abgetorft oder umgebrochen bzw. gekuhlt wurden. Das Grünland 
wird landwirtschaftlich genutzt und stellt Puffer- und Entwicklungsflächen sowie eine hy-
drologische Schutzzone zu den Hochmoorregenerationsbereichen dar. Im Nordosten befindet 
sich ein Hochmoorrest, der bäuerliche Handtorfstiche aufweist und mit Moorbirken und Ei-
chen bestanden ist.  

 Südlich des Lengener Meeres, im Stapeler Moor, wurde in Vergangenheit industriell abgetorft. 
Die Flächen befinden sich in der Hochmoorrenaturierung durch Wiedervernässung. Von West 
nach Ost verläuft eine Hochspannungsleitung durch diesen Bereich. 

  Im nördlich des Buchenweges liegenden Teil des NSG geht das Hochmoor infolge Abtorfung 
teilweise in Grünlandflächen über. An der Hochmoorkante haben sich Moorbirkenwälder 
entwickelt. Nicht abgetorfte Bereiche wurden teilweise mit Fichten und Rhododendren be-
pflanzt, im Südosten befindet sich ein dystrophes Stillgewässer.  
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 Das Teilgebiet „Spolsener Moor“ schließt sich östlich an das Teilgebiet „Lengener 
Meer/Stapeler Moor“ an. Insbesondere im Südwesten zum Lengenermeersdamm befinden sich 
vermehrt dystrophe Stillgewässer mit randlichen Schwingrasen. In den offenen Flächen do-
minieren Heide- und Pfeifengras-Degenerationsstadien. Durch bäuerlichen Handtorfstich er-
folgte in Teilbereichen eine starke Veränderung. Es befinden sich aber noch umfangreiche 
Hochmoorflächen im Spolsener Moor, die zwar vorentwässert, aber nicht durch Torfstich ver-
ändert wurden. Nach Osten nehmen Moorbirkenwälder zu. Eingestreut kommt Hochmoor-
grünland vor, welches landwirtschaftlich genutzt wird. Das Teilgebiet wird von mehreren 
Straßen und Wegen durchzogen. Im Süden des Spolsener Moores befindet sich ein (gelöscht: 
größerer) Hochmoorgrünlandkomplex. 

 
 Das Teilgebiet „Herrenmoor“ befindet sich östlich der Ortschaft Tarbarg. Es besteht keine di-

rekte Verbindung mit den anderen Teilgebieten. Beim Herrenmoor handelt es sich um einen 
durch bäuerlichen Handtorfstich sowie durch Kultivierung geprägten Hochmoorbereich. 
Durch die Absenkung der Wasserstände weist das Teilgebiet degradierte Hochmoorflächen 
auf. Überwiegend dominieren Moorbirkenwälder, randlich ist Hochmoorgrünland vorhanden, 
das landwirtschaftlich genutzt wird oder verbracht. Durch diesen Bereich verläuft von West 
nach Ost eine Hochspannungsleitung. Im Teilgebiet befinden sich auch kleinere dystrophe 
Stillgewässer.  

 
(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe der §§ 23 Absatz 1 und 32 

BNatSchG die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 
oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzen-
arten, der Schutz von Natur und Landschaft aus besonderen wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen sowie wegen ihrer Seltenheit, besonderen Ei-
genart, Vielfalt oder hervorragenden Schönheit.  

 
 Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere die 

a) Erhaltung und Entwicklung eines stabilen, funktional vernetzten Bestandes von möglichst 
naturnahen Hochmooren mit einem mooreigenen Wasserhaushalt,  

b) Erhaltung und Entwicklung eines Lebensraumes moortypischer Lebensgemeinschaften für 
Tier- und Pflanzenarten, die auf Hochmoor und deren kultivierte Randbereiche angewie-
sen sind. Durch die Vernetzung der Moorflächen untereinander soll die Ausbreitung der 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wie Kranich (Grus grus), Sumpfohreule (Asio 
flammeus), Rotschenkel (Limosa limosa), Krickente (Anas crecca), Moorfrosch (Rana arva-
lis), Waldeidechse (Zootoca vivipara), Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea), verschiedene 
Torfmoose (Sphagnum ssp.), Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Gagelstrauch (Myrica 
gale), Wollgras (Eriophorum ssp.), rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Glo-
ckenheide (Erica tetralix), gefördert werden, 

c) Hochmoorrenaturierung der renaturierungsfähigen, durch Torfabbau und Entwässerung 
degradierten Hochmoore durch Wiedervernässung,  

d) Erhaltung und Entwicklung einer offenen Hochmoorlandschaft in den nicht vernässbaren 
Moorheideflächen durch geeignete Pflegemaßnahmen wie Entkusselung und Beweidung,  

e) Erhaltung und Entwicklung von Moorbirkenwäldern und strukturreichen Moorrändern,  
f) Erhaltung und Entwicklung von Hochmoorgrünland als Lebensraum für charakteristische 

und gefährdete Tier- und Pflanzenarten mit einer möglichst extensiven Bewirtschaftung 
auf Teilflächen unter anderem mit mesophilem Grünland, kleinflächigem Borstgrasrasen 
sowie seggen- und binsenreichen Nasswiesen, 
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g) Erhaltung und Entwicklung offener dystropher Gewässer mit randlichen Schwingrasen,  
h) Bewahrung der besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes sowie der Ruhe und 

Ungestörtheit des Gebietes, 
i) Erhaltung der bedeutenden Moorflächen für die Wissenschaft aus geologischer, insbeson-

dere moorkundlicher Sicht. 
 
(3) Das NSG gemäß § 1 Absatz 5 ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Na-

tura 2000“. Die Unterschutzstellung dient nach Maßgabe des § 32 Absatz 2 und des § 7 Ab-
satz 1 Nr. 9 und Nr. 10 BNatSchG der Erhaltung des Gebietes als FFH-Gebiet.  

 
(4) Erhaltungsziele des NSG im FFH-Gebiet sind die Erhaltung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 
 
 1. durch den Schutz und die Entwicklung insbesondere  
 

a) des derzeit degradierten Hochmoores mit möglichst nassen, nährstoffarmen, großflä-
chig waldfreien Bereichen und naturnahen, nährstoffarmen, huminstoffreichen Seen, 
die zunehmend durch typische torfbildende Hochmoorvegetation gekennzeichnet sind 
und Entwicklungspotenzial zu lebenden Hochmooren aufweisen. Die Regeneration des 
Hochmoores ist gegenüber sekundären Moorbirkenwald-Beständen im Verlauf der Re-
naturierung ehemaliger Abtorfungsflächen vorrangiges Ziel,  

b) des Lengener Meeres und weiterer dystropher Gewässer mit Schwingrasenmooren, 
c) von Torfmoorschlenken und Moorwäldern auf möglichst nassen, nährstoffarmen 

Standorten. 
 
 2. insbesondere der prioritären Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie)  
 

a) 91DO* Moorwälder einschließlich seiner charakteristischen Arten, insbesondere Torf-
moose (Sphagnum ssp.), Glockenheide (Erica tetralix), Schmalblättrigem (Eriophorum 
angustifolium) und Scheidigem Wollgras (Eriophorum vaginatum), Pfeifengras (Moli-
nia caerulea) und Gagelstrauch (Myrica gale) als naturnahe, strukturreiche Wälder auf 
nassen bis morastigen, nährstoffarmen Standorten mit intaktem Wasserhaushalt und 
intakter Bodenstruktur. Dies umfasst alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungs-
phasen in mosaikartiger Struktur. Die lichte Baumschicht besteht aus Birken, Strauch- 
und Krautschicht sind standorttypisch ausgeprägt. Die Moosschicht ist torfmoosreich. 
Der Anteil von Altholz und besonderen Habitatbäumen sowie starkem liegendem und 
stehendem Totholz ist kontinuierlich hoch. Die charakteristischen Tier- und Pflanzen-
arten kommen in stabilen Populationen vor.  

 
b) 7110* Lebende Hochmoore einschließlich seiner charakteristischen Arten, insbeson-

dere Torfmoose wie Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax, Sphagnum magella-
nicum, Sphagnum pulchrum, Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Langblättrigem 
(Drosera longifolia) und Rundblättrigem Sonnentau (Drosera rotundifolia) sowie deren 
Hybride Drosera X obovata, Schmalblättrigem Wollgras (Eriophorum angustifolium), 
Weißem Schnabelried (Rhynchospora alba), Gewöhnlicher Moosbeere (Vaccinium oxy-
coccos), Krickente (Anas crecca), Raubwürger (Lanius excubitor), Torf-Mosaikjungfer 
(Aeshna juncea) und Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica) als naturnahe, 
waldfreie, wachsende Hochmoore geprägt durch nährstoffarme Verhältnisse und einem 
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Mosaik torfmoosreicher Bulten und Schlenken, die sich aufgrund eines stabilen, in-
takten Wasserhaushaltes innerhalb des Moores und seines hydrologischen Umfelds 
ohne dauerhafte Pflegemaßnahmen erhalten und ausdehnen. Die charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor.  

 
 3. insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie)  
 

a) 3160 Dystrophe Stillgewässer einschließlich seiner charakteristischen Arten, 
insbesondere Schnabelsegge (Carex rostrata), Schmalblättrigem Wollgras (Eriophorum 
angustifolium) und Torfmoosen (Spaghnum ssp.), Krickente (Anas crecca), Torf-Mosa-
ikjungfer (Aeshna juncea), Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica), Späte Ado-
nislibelle (Ceriagrion tenellum), Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae) und Kleine 
Moosjungfer (Leucorrhinia dubia) als naturnahe, nährstoffarme und huminstoffreiche 
Stillgewässer mit guter Wasserqualität sowie ungestörter und standorttypischer Ver-
landungsvegetation. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabi-
len Populationen vor. 

 
b) 7120 Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore einschließlich seiner 

charakteristischen Arten, insbesondere Besenheide (Calluna vulgaris), Glockenheide 
(Erica tetralix), Schmalblättrigem (Eriophorum angustifolium) und Scheidigem Woll-
gras (Eriophorum vaginatum), Pfeifengras (Molinia caerulea), Rosmarinheide (Andro-
meda polifolia), Rundblättrigem Sonnentau (Drosera rotundifolia), Weißem Schnabel-
ried (Rhynchospora alba), Torfmoos (Sphagnum ssp.), Gewöhnlicher Moosbeere (Vac-
cinium oycoccos) und Gagelstrauch (Myrica gale), Sumpfohreule (Asio flammeus), Zie-
genmelker (Caprimulgus europaeus), Bekassine (Gallinago gallinago), Kranich (Grus 
grus), Großer Brachvogel (Numenius arquata), Raubwürger (Lanius excubitor), Wald-
eidechse (Zootoca vivipara), Kreuzotter (Vipera berus), Moorfrosch (Rana arvalis), Torf-
Mosaikjungfer (Aeshna juncea), Moosjunger (Leucorrhinia ssp.) und Laufkäferarten auf 
möglichst nassen, nährstoffarmen Standorten mit ausreichender Torfmächtigkeit in 
den nicht abgetorften Gebieten, großflächig waldfreien Bereichen und zunehmenden 
Anteilen typischer, torfbildender Hochmoorvegetation. Von besonderer Bedeutung sind 
strukturreiche Moorränder, die von Moorwäldern, Heiden oder extensivem Grünland 
geprägt werden. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen 
Populationen vor. 

 
c) 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore einschließlich seiner charakteristischen 

Arten, insbesondere Schnabelsegge (Carex rostrata), Schmalblättrigem (Eriophorum 
angustifolium) und Scheidigem Wollgras (Eriophorum vaginatum), Gewöhnlicher 
Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), Torfmoose (Sphagnum ssp.) und Hochmoor-Mosa-
ikjungfer (Aeshna subarctica) als naturnahe, waldfreie Moore, u. a. mit torfmoosrei-
chen Seggen- und Wollgras-Rieden, auf sehr nassen, nährstoffarmen Standorten, meist 
im Komplex mit nährstoffarmen Stillgewässern und anderen Moortypen. Die charakte-
ristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor.  

 
d) 7150 Torfmoor-Schlenken mit Schnabelried-Gesellschaften einschließlich seiner 

charakteristischen Arten, insbesondere Mittlerem Sonnentau (Drosera intermedia), 
Rundblättrigem Sonnentau (Drosera rotundifolia), Schmalblättrigem Wollgras (Eri-
ophorum angustifolium), Weißem Schnabelried (Rhynchospora alba) und Torfmoosen 
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(Sphagnum ssp.) auf nassen, nährstoffarmen Torfflächen mit niedriger, lückiger Vege-
tation aus Schnabelried-Gesellschaften im Komplex mit Hochmooren und nährstoff-
armen Stillgewässern. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in sta-
bilen Populationen vor.  

  
§ 3 

 Verbote 
 
(1) Gemäß § 23 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstö-

rung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer nach-
haltigen Störung führen können. Gleiches gilt für Handlungen außerhalb des NSG, die sich 
auf das NSG entsprechend auswirken.  

 
 Insbesondere ist es verboten, folgende Handlungen vorzunehmen:  
 

1. bauliche und sonstige Anlagen aller Art zu errichten oder wesentlich zu verändern, auch 
wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, 

2. Hunde frei laufen zu lassen, 
3. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören,  
4. Bodenbestandteile aller Art zu entnehmen,  
5. Flächen aufzuforsten sowie Baumschulen, Kurzumtriebsplantagen, Weihnachtsbaum- 

und Schmuckreisigkulturen anzulegen, 
6. nachwachsende Rohstoffe anzubauen, 
7. zu lagern, zu zelten oder Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeignete Fahr-

zeuge oder Einrichtungen aufzustellen und Feuer zu entzünden, 
8. die nicht dem Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Flächen mit Fahrzeugen aller Art, 

einschließlich Motor- und Fahrrädern, zu befahren oder Fahrzeuge abzustellen, 
9. im NSG und außerhalb in einer Zone von 300 m Breite um das NSG herum unbemannte 

Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drohnen, Drachen) zu betreiben sowie mit be-
mannten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschrauber) zu 
starten und, abgesehen von Notfallsituationen, zu landen, 

10. die Anlage von Wildäckern, 
11. die fischereiliche Nutzung, 

 
(2) Gemäß § 16 Absatz 2 NAGBNatSchG darf das NSG außerhalb der gekennzeichneten Wege 

nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht werden.  
 

§ 4 
Freistellungen 

 
(1) Freigestellt von den Verboten des § 3 dieser Verordnung sind die in den Absätzen 2 - 5 auf-

geführten Handlungen oder Nutzungen. 
 
(2) Freigestellt sind 
 1. das Betreten und Befahren des Gebietes  

 a) durch Eigentümer und Nutzungsberechtigte sowie deren Beauftragte zur Nutzung oder 
Bewirtschaftung der Grundstücke, 
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 b) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben, 

 c) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauftragte 
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben dieser Behörden; die Durchführung von Maß-
nahmen ist vier Wochen vor Beginn bei der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzei-
gen,  

 d) zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. Diese ist vier Wochen vor Beginn bei 
der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzeigen. Handelt es sich um eine gegenwärtige 
erhebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln und die Durchführung von Maßnahmen 
im Rahmen der Gefahrenabwehr erfordert, entfällt die Anzeigepflicht; in diesem Fall ist 
die zuständige Naturschutzbehörde unverzüglich über die durchgeführten Maßnahmen 
zu unterrichten.  

 e) sowie die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung des 
Gebietes einschließlich der wissenschaftlichen Untersuchung und Erforschung sowie der 
Kontrolle des Gebiets mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. 

 
2. die Durchführung von Maßnahmen im Auftrag oder auf Anordnung der zuständigen Na-

turschutzbehörde.  
   
3. die ordnungsgemäße Unterhaltung von Straßen und Wegen im bisherigen Umfang,  
 
4. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung nach den 

Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes, des Niedersächsischen Wassergesetzes sowie 
der jeweiligen Verbandssatzung in der Unterhaltung der Sielachten Bockhorn-Friedeburg 
und Stickhausen sowie der Ammerländer Wasseracht, 

 
5. die Nutzung und Unterhaltung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtun-

gen; die Instandsetzung ist vier Wochen vor der Umsetzung bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde anzuzeigen.  

 
(3) Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodenutzung 

entsprechend den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gemäß § 5 Absatz 2 BNatSchG 
sowie nach folgenden Vorgaben: 

 
 1. die Nutzung der Grünlandflächen jedoch ohne 
   a) die Umwandlung von Grünland in Acker, 
   b) den Einsatz von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln, 

 c) Veränderung des Bodenreliefs insbesondere durch Verfüllen von Bodensenken, -mulden 
und –rinnen, durch Einebnung oder Planierung,  

 d) Ausbringung von Kot aus der Geflügelhaltung, 
   e) Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch,  
   f) Grünland in Sandmisch- oder Sanddeckkulturen umzuwandeln,  
   g) Anlage zusätzlicher Entwässerungseinrichtungen,      
   h) Anlage von Mieten, Erdsilos und das Liegenlassen von Mähgut. 
 
 2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die anschließende Nutzung gemäß Ziffer 1  
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 3. die rechtmäßige Nutzung einer ca. 4 ha großen, am nordwestlichen Rand gelegenen Teil-
fläche des Flurstücks 35, Flur 5, Gemarkung Bentstreek, als Acker, jedoch ohne 

  a) Ausbringung von Jauche und Gülle in konventioneller Form; zulässig sind bodennahe 
Ausbringungsformen, 

   b) Ausbringung von Kot aus der Geflügelhaltung, 
      
 4. auf Grünlandflächen im Privateigentum im Teilgebiet Lengener Meer/Stapeler Moor die 

Unterhaltung rechtmäßig bestehender Entwässerungseinrichtungen; deren Instandsetzung 
sowie der Einsatz von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln; diese Handlungen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

  
 5. die Nutzung von Grünlandflächen im öffentlichen Eigentum zusätzlich zu Ziffer 1 nach 

Maßgabe des Pacht- und Nutzungsvertrages als extensives Grünland, sofern die Nutzung 
dem Schutzzweck dient,  

 
 6. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehtränken sowie 

deren Neuerrichtung in ortsüblicher Art und Weise. 
  
 7. die Beweidung sowie in dem Zusammenhang erforderliche Arbeiten zur Offenhaltung und 

Pflege der Heide- und Moorflächen mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde, 

 
 8. der Einsatz von Hunden zu Zwecken (gelöscht: der Jagd,) des Viehtriebs und der Hütung 

von Schafen und Ziegen. 
 
(4) Freigestellt ist  
 1. in allen Waldflächen die kleinflächige Holzernte im Zuge von Pflegemaßnahmen mit vor-

heriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 
  
 2. auf vorhandenen Waldflächen im Privateigentum im Bereich an der Buchenstraße im Teil-

gebiet Lengener Meer/Stapeler Moor die natur- und landschaftsverträgliche Forstwirt-
schaft jedoch ohne 

  a)  die Änderung des Wasserhaushalts, insbesondere die Absenkung des Grundwasserstan-
des, 

  b)  die Umwandlung von Beständen aus standortheimischen Arten in Bestände aus nicht 
standortheimischen Arten wie insbesondere Rhododendren sowie die Umwandlung 
von Laub- in Nadelwald, 

  c)  die aktive Einbringung und Förderung von gebietsfremden sowie invasiven und poten-
ziell invasiven Baum- und Straucharten insbesondere Douglasie (Pseudotsuga men-
ziesii), Roteiche (Quercus rubra), Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina). 

  
 (5) Freigestellt sind die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und des Jagdhundeeinsatzes. Die 

Neuanlage von beweglichen und mit dem Boden fest verbundenen jagdlichen Einrichtungen 
bedarf der vorherigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. 

 
(6) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den Absätzen 2 bis 5 genannten Fällen 

die erforderliche Zustimmung erteilen, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen oder nach-
haltige Störungen des NSG oder seiner für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgeb-
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lichen Bestandteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustimmung kann ebenso wie die 
Rückmeldung der zuständigen Naturschutzbehörde im Rahmen eines Anzeigeverfahrens mit 
Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungshinweise versehen werden.  

 
(7) Weitergehende Vorschriften der §§ 30 BNatSchG und 24 NAGBNatSchG (gesetzlich ge-

schützte Biotope) bleiben unberührt.  
 
(8) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwal-

tungsakte bleiben unberührt.  
 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten des § 3 dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach 

Maßgabe des § 67 BNatSchG in Verbindung mit § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren.  
 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie 

sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Absatz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 26 NAG-
BNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraus-
setzungen des § 34 Absätze 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind.  

 
§ 6 

Anordnungsbefugnis 
 
Gemäß § 2 Absatz 2 NAGBNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die Wiederherstel-
lung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Zustimmungs-
vorbehalte/Anzeigepflichten des § 4 dieser Verordnung verstoßen wurde und Natur oder Land-
schaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind.  
 

§ 7 
Pflege-, Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information über das NSG 

ist von den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten das Aufstellen von Schildern zu 
dulden.  

 
(2) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können in einem Maßnahmenblatt, Management-

plan bzw. Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG dargestellt werden. Dies gilt insbeson-
dere für  

 1.  Wiedervernässungsmaßnahmen, um Flächen des Birkenmoorwaldes zum FFH-Lebens-
raumtyp 91DO* Moorwälder zu entwickeln und um den Moorwasserspiegel im Teilgebiet 
Lengener Meer/Stapeler Moor anzuheben,  

 2. die Wiedervernässung abgetorfter Hochmoorflächen mit dem Ziel der Hochmoorrenaturie-
rung durch geeignete Maßnahmen der Wasserrückhaltung,  

 3.  Entkusselungen zur Beseitigung unerwünschten Gehölzaufwuchses, 
 4. die Beseitigung von nicht standortheimischen/gebietsfremden Pflanzen, 
 5.  Maßnahmen zur Sicherung eines naturnahen Wasser- und Nährstoffhaushalts, 
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 6.  die Beweidung mit dem Ziel der Erhaltung einer offenen Moorlandschaft und des 
Hochmoorgrünlandes. 

 
(3) § 15 NAGBNatSchG (Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen), § 39 

NAGBNatSchG (Betretensrecht) und § 65 BNatSchG (Duldungspflicht) bleiben unberührt. 
 

§ 8 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel 

Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkommenden 
FFH-Lebensraumtypen.  

 
(2) Die in § 7 Absätze 2 und 3 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen dienen darüber 

hinaus der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im 
NSG vorkommenden FFH-Lebensraumtypen.  

 
(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 7 dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen die-

nen insbesondere 
 a) Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zuständigen Naturschutz-

behörde, 
 b) freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen des Vertragsnaturschutzes,  
 c) Einzelanordnungen nach § 15 NAGBNatSchG. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 43 Absatz 3 Nr. 1 

NAGBNatSchG handelt, wer, ohne dass eine Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegt 
oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde, vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkei-
ten können gemäß § 69 BNatSchG in Verbindung mit § 43 Absatz 4 NAGBNatSchG mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden 

 
(2) Ordnungswidrig nach § 23 Absatz 2  Satz 2 BNatSchG in Verbindung mit § 16 Absatz 2 

NAGBNatSchG und § 43 Absatz 3 Nr. 7 NAGBNatSchG und § 3 Absatz 2 dieser Verordnung 
handelt, wer  das NSG außerhalb der Wege betritt, ohne dass eine Freistellung nach § 4 dieser 
Verordnung vorliegt oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt 
wurde. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 69 BNatSchG in Verbindung mit § 43 Ab-
satz 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 

 
§ 10 

Zuständigkeiten 
 

(1) Zuständige Naturschutzbehörden im Sinne dieser Verordnung sind für Grundstücke 
 a)  in der Gemeinde Uplengen, Landkreis Leer der Landkreis Leer, Bergmannstraße 37, 26789 

Leer, 
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 b)  in der Gemeinde Friedeburg, Landkreis Wittmund, der Landkreis Wittmund, Am Markt 9, 
26409 Wittmund, 

 c)  in der Gemeinde Zetel, Landkreis Friesland, der Landkreis Friesland, Lindenallee 1, 26441 
Jever, 

 d)  in der Stadt Westerstede, Landkreis Ammerland, der Landkreis Ammerland, Ammerland-
allee 12, 26655 Westerstede. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt nach ihrer Verkündung in den Amtsblättern der Landkreise Leer, Am-

merland, Friesland und Wittmund am [XX.XX.XXXX] in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Verordnungen über die Naturschutzgebiete  
 a) WE 101 „Lengener Meer“ in den Landkreisen Leer, Wittmund und Friesland vom 16. Au-

gust 1984, veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 33 vom 
24. August 1984, neu veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 
9 a vom 08. März 2001,  

 b)  WE 143 „Stapeler Moor“ im Landkreis Leer vom 08. September 1983, veröffentlicht im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 37 vom 16. September 1983,  

 c)  WE 176 „Spolsener Moor“ im Landkreis Friesland vom 25. August 1986, veröffentlicht im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 36 vom 05. September 1986,  

 d)  WE 178 „Herrenmoor“ in den Landkreisen Friesland und Ammerland vom 02. Dezember 
1986, veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 50 vom 12. 
Dezember 1986, neu veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 
7 a vom 22. Februar 2001,  

 außer Kraft. 
 
 
 
Leer, den 
 
 
__________________________ 
Landkreis Leer 
Der Landrat 
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Begründung zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Stapeler Moor und Umgebung“ in 
den Gemeinden Uplengen im Landkreis Leer, Friedeburg im Landkreis Wittmund, Zetel im 
Landkreis Friesland und der Stadt Westerstede im Landkreis Ammerland 
Stand 16. Februar 2016 
 
Rechtliche Grundlage 
Grundlage für die Ausweisung dieses Naturschutzgebietes (im Weiteren als „NSG“ bezeichnet) ist 
die EU-Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen (Abl. EU L Nr. 206, Seite 7; 1996 Nr. L 59 S.63), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 Seite 193). Diese verfolgt das Ziel, ein kohä-
rentes (zusammenhängendes), europäisches, ökologisches Netz –  Natura 2000 – zu schaffen.  
 
Mit der Ausweisung des Naturschutzgebietes „Stapeler Moor und Umgebung“ wird dieser Richt-
linie sowie der aus § 32 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) folgenden Pflicht entsprochen, das Gebiet zu geschützten 
Teilen von Natur und Landschaft zu erklären und damit unter besonderen Schutz zu stellen.  
Bisher ist das Gebiet überwiegend durch die Naturschutzgebietsverordnungen „Lengener Meer“ 
vom 16. August 1984, „Stapeler Moor“ vom 8. September 1983, „Spolsener Moor“ vom 25. Au-
gust 1986 sowie „Herrenmoor“ vom 2. Dezember 1986 geschützt. Naturschutzgebiete sind rechts-
verbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder 
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit 

erforderlich ist (§ 23 BNatSchG). 
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit und besonderen Schutzbedürftigkeit der vorkommenden 
Lebensraumtypen sowie der vorkommenden Pflanzen- und Tiergemeinschaften wird daher der 
Schutzstatus eines Naturschutzgebietes beibehalten. 
 
Da das Gebiet in den Landkreisen Leer, Wittmund, Friesland und Ammerland liegt, sind die Ge-
bietskörperschaften übereingekommen, für die Umsetzung des erforderlichen Schutzes eine ge-
meinsame Naturschutzgebietsverordnung zu erlassen. Die Zuständigkeit dafür ist, laut Erlass des 
Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) vom 6. Juli 2015 
(AZ.: 27a-22221/4), auf den Landkreis Leer übertragen worden. 
 
Zu § 1 – Naturschutzgebiet   
Ein Teil des NSG ist Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat- (FFH-) Gebiets 010 „Lengener Meer, 
Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor“. Das FFH-Gebiet ist Teil der Meldungen des Landes Nieder-
sachsen über das Bundesumweltministerium an die Europäische Union.  
Die Grenzziehung des NSG ergibt sich überwiegend aus den präzisierten Grenzen für das FFH-
Gebiet 010 „Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor“. Zur Abrundung erfolgten klein-
flächige Erweiterungen in den Gemeinden Bentstreek und Friedeburg. Die Außengrenzen des NSG 
orientieren sich an Flurstücksgrenzen und Straßenverläufen. Die konkreten Grenzverläufe sind 
den gemäß § 1 (3) beigefügten Kartendarstellungen in den Maßstäben 1_:_10.000 und 1_:_25.000 
zu entnehmen. In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des NSG, die im FFH-Gebiet liegt und der 
Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, schraffiert gekennzeichnet. 
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Das NSG gliedert sich in die drei Teilgebiete „Lengener Meer/Stapeler Moor“, „Spolsener Moor“ 
und „Herrenmoor“. 
Die außerhalb dieses NSG liegenden Teile des FFH-Gebietes sind bereits seit dem 30. August 2007 
als NSG „Stapeler Moor Süd und Kleines Bullenmeer“ gesichert. Dieses NSG ist in der Übersichts-
karte gekennzeichnet. 
 
Zu § 2 – Schutzzweck 
Zu § 2 (1) 
Absatz 1 enthält eine detaillierte Beschreibung des Gebietes. 
Die Flächen nördlich des Buchenweges im Teilgebiet „Lengener Meer/Stapler Moor“ sind in das 
NSG einbezogen, da dies zum Schutz des Kernbereiches vernünftigerweise geboten ist (VGH 
Mannheim, Urteil vom 2. November 2006). 
 
Zu § 2 (2) – (4) 
Das Naturschutzgebiet dient in seiner Gesamtheit der Erhaltung, Entwicklung und  Wiederher-
stellung von Lebensstätten, Biotopen und Lebensgemeinschaften charakteristischer Tier- und 
Pflanzenarten. Darüber hinaus soll mit Natura 2000 ein für ganz Europa repräsentatives System 
von Lebensräumen mit repräsentativen Tier- und Pflanzenarten in ihrer jeweiligen naturräum-
lichen Einbindung entstehen. Wo Lebensräume und Arten besonders charakteristisch vertreten 
sind, besteht eine besondere Verantwortung für deren Erhaltung. Das führt dazu, dass alle 
Gebiete eine spezifische Eigenart haben, auf die gezielt einzugehen ist. Diese spezifischen 
Eigenschaften, die jeweiligen Lebensraumtypen und die charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten werden im Schutzzweck der Verordnung dargelegt. Dies erfolgt auf Grundlage des 
so genannten Standarddatenbogens, der für jedes Natura 2000-Gebiet erstellt wird. Der 
Standarddatenbogen enthält Informationen und kartographische Darstellungen in analoger und 
digitaler Form, wie die wesentlichen naturräumlichen Merkmale und Parameter des Gebietes 
sowie die in dem Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Tier- und Pflanzenarten. Daraus 
abgeleitet sind der allgemeine Schutzzweck und die Erhaltungsziele festgelegt worden, die direkt 
und existenziell miteinander verbunden sind. 
 
Das Gebiet gehört zur naturräumlichen Region der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest und der 
Unterregion der Ostfriesischen Zentralmoore. Es handelt sich um den größten verbliebenen 
Hochmoorkomplex dieser Region. Weite Teile des Gebietes wurden durch großflächigen 
Torfabbau verändert und befinden sich als degenerierte Hochmoore in der Renaturierung. Es 
handelt sich daher um kultivierte Hochmoorbereiche, die zum Teil durch Handtorfstiche 
gekennzeichnet sind.  Restflächen naturnaher Hochmoorvegetation sind vorhanden, insbesondere 
um das Lengener Meer. Dieses ist, wie viele weitere Gewässer ein naturnaher, dystropher Moorsee 
mit einer Fläche von ca. 23 ha. Die Moorseen weisen randliche Schwingrasen auf. Große offene 
Hochmoorflächen gehen in sekundäre Moorbirkenwälder über, teilweise sind landwirtschaftliche 
Nutzflächen eingestreut, die fast ausschließlich als Grünland genutzt werden. 
Teile des Gebietes weisen eine nationale Bedeutung als Brutvogellebensraum auf, die sich vor al-
lem aus dem Vorkommen von Kranich, Großem Brachvogel, Rotschenkel, Bekassine, Sumpfohr-
eule, Braunkehlchen, Neuntöter,  Krick- und Löffelente ergeben. 
 
Der allgemeine Schutzzweck in Absatz 2 formuliert darauf aufbauend die gesamtheitlichen Ziele 
für das NSG. Beschrieben werden die funktionalen Zusammenhänge, die Vernetzung der 
Moorflächen untereinander, die standörtlichen Voraussetzungen sowie die Ruhe und 
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Ungestörtheit des Gebietes. Hierzu gehört auch die in Absatz 3 getroffene Aussage, dass die 
Unterschutzstellung der Erhaltung des Gebietes gemäß der FFH-Richtlinie dient. 
 
Die Erhaltungsziele in Absatz 4 dienen im Wesentlichen der Erhaltung und Förderung der priori-
tären Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) 91DO* Moorwälder und 7110* Lebende Hoch-
moore sowie den übrigen Lebensraumtypen (nach Anhang I FFH-Richtlinie) 3160 Dystrophe Still-
gewässer, 7120 Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore, 7140 Übergangs- und Schwingra-
senmoore und 7150 Torfmoor-Schlenken mit Schnabelried-Gesellschaften mit ihren charakteris-
tischen Tier- und Pflanzenarten. 
 
Für die genannten Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten ist es existenzielle Voraussetzung, 
dass die vielfältigen Biotopstrukturen gesichert und langfristig erhalten bleiben. Die allgemeinen 
Erhaltungsziele des Absatzes 4, Ziffer 1, beschreiben dabei artübergreifend den Landschaftscha-
rakter mit den notwendigen Habitatelementen und funktionalen Zusammenhängen. Für die prio-
ritären und übrigen Lebensraumtypen sind die speziellen Erhaltungsziele für die einzelnen Le-
bensraumtypen im Absatz 4,  Ziffern 2 und 3, dargestellt. Diese leiten sich aus den Biotoptypen, 
deren Lebensraumansprüchen, der Verbreitung und der Bestandssituation ab, die Bestandteil der 
„Niedersächsischen Strategie für den Arten- und Biotopschutz“ ist.  
 
Gemäß Runderlass vom 21. Oktober 2015 (Nds. MBl. 2015, 1300) zur „Unterschutzstellung von 
Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordung“ ist die Anwendung des Er-
lasses auf Moorbirkenwälder (LRT 91D0*) vorgesehen. Beim NSG handelt es sich um einen Hoch-
moorkomplex mit Hochmoordegenerationsstadien z.  B. aus Besen- und Glockenheide, Pfeifen-
gras- Moorstadien, Torfmoos-Schwingrasen, kleineren und größeren Moorseen, Grünland und 
Wäldern. Moorbirkenwälder des LRT 91D0* kommen nur in den Teilgebieten des Spolsener Moo-
res und des Herrenmoores in sehr geringen Flächenanteilen von weniger als 1 % vor (gemäß Ba-
siserfassung 2015). Dieser Anteilt reduziert sich noch, da sich im Herrenmoor keine Privatflächen 
befinden. Aufgrund des sehr geringen Flächenumfanges dieses LRT im Vergleich zu den anderen 
LRT des Hochmoorkomplexes wurde bei einer Gesamtfläche des NSG von ca. 1.155 ha auf die 
Ausweisung gemäß Runderlass verzichtet. 
 
Zu §  3 - Verbote 
In Naturschutzgebieten sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die 
zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Be-
standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können (§ 23 (2) BNatSchG). Dieses ist als 
generelles Veränderungsverbot zu verstehen, welches sich nicht nur auf Handlungen im NSG be-
zieht, sondern auch auf solche, die von außen in das Gebiet hineinwirken und eine Zerstörung, 
Beschädigung, Veränderung oder nachhaltige Störung verursachen können. Diese Handlungen 
und Maßnahmen ergeben sich beispielhaft aus § 3 (1) der Verordnung. Die Benennung konkreter, 
aber nicht abschließender Verbotstatbestände dient der Verständlichkeit des generellen Verände-
rungsverbotes und der Transparenz. Zudem sind einzelne schädigende Handlungen, die von 
außen in das Gebiet hineinwirken, benannt. Die Verbote dienen dem Schutz der 
Lebensraumtypen und ihrer charakteristischen Pflanzen- und Tierarten sowie der Erhaltung des 
Lebensraumes.  
 
Zu § 3 (1) Ziffer 1  
Bauliche Anlagen aller Art stellen eine Veränderung in dem betroffenen Landschaftsraum dar. 
Unter diesem Verbot sind auch Freileitungen erfasst. Bauliche Anlagen werden visuell als Fremd-
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körper wahrgenommen, fungieren als Störpotenzial, führen zur Beseitigung von Boden als Stand-
ort für Pflanzen sowie Tiere, zu einer Verschlechterung der Habitatstrukturen und erschweren 
bzw. verhindern die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensraumtypen und 
Biotoptypen. Für die 380 kV-Freileitung Emden-Conneforde besteht eine landesplanerisch festge-
stellte Trasse vom 24. Juni 2015. 
 
Zu § 3 (1) Ziffer 2, 3, 7, 8  
Diese Verbote dienen der Beruhigung des Gebietes und sollen Veränderungen und Störungen un-
terbinden. Der Verkehr von Anliegern oder der der Landwirtschaft dient oder zur Erfüllung ge-
setzlich vorgeschriebener Aufgaben erfolgt, ist freigestellt (§ 4 (2) der Verordnung).    
 
Zu § 3 (1) Ziffer 4 
Der Erhalt der verbliebenen Torfmächtigkeiten bzw. der nicht abgetorften Bereiche ist für die 
Entwicklung eines Gebietes mit charakteristischen Pflanzen- und Tierarten eines Moorstandortes 
notwendig, so dass ein weiterer Bodenabbau nicht zulässig ist. 
 
Zu § 3 (1) Ziffer 5 
Im Teilgebiet „Lengener Meer/Stapeler Moor“ sind Wälder und größere Gehölzbestände weitestge-
hend nicht vorhanden. Im Teilgebiet „Spolsener Moor“ nehmen die Gehölzbestände zu, insbeson-
dere im Osten sind Moorbirkenwälder vorhanden, die auch im Teilgebiet „Herrenmoor“ dominant 
sind. Wälder, Weihnachtsbaumkulturen, Kurzumtriebsplantagen, Baumschulen und Schmuckrei-
siganlagen, Feldgehölze und andere Gehölzpflanzungen tragen, auch durch Sameneintrag, zur 
Verbuschung und Bewaldung zuvor offener Moorflächen bei. Hierdurch wird nicht nur der Was-
serhaushalt gestört, es kommt auch zum Nährstoffeintrag und zur Verdrängung moortypischer 
Tier- und Pflanzenarten. Bis auf den Erhalt und die Entwicklung von Moorbirkenwälder ist die 
Anlage von Gehölzstrukturen daher verboten. 
 
Zu § 3 (1) Ziffer 6 
Der Anbau nachwachsender Rohstoffe (z. B. von Chinaschilf) kann teilweise auf Grünlandflächen 
durchgeführt werden und ist mit den Schutzzielen nicht vereinbar, da der Wasserhaushalt gestört 
wird, ein Nährstoffeintrag erfolgt und die Oberflächenstruktur verändert wird. Eine Ansiedlung 
moortypischer Tier- und Pflanzenarten wird dadurch verhindert und das Landschaftsbild nach-
haltig verändert.  
  
Zu § 3 (1) Ziffer 9  
Unter diese Regelung fallen alle denkbaren Flugobjekte, eine abschließende Auflistung aufgrund 
der fortschreitenden technologischen Entwicklungen ist nicht möglich. Von Luftfahrzeugen 
gehen auf die Vogelwelt erhebliche Störungen aus, da Vogelarten auf die Bewegung der 
Flugkörper reagieren. Fast alle Vogelarten müssen damit rechnen, dass ihnen ein Beutegreifer aus 
der Luft gefährlich werden kann. So verursachen Flugkörper, unabhängig von ihrer Form, bei den 
Vögeln psychischen Stress (z. B. Ducken, verstärke Rufaktivität, unruhiges Bewegen) oder 
veranlassen sie zu panikartigem Auffliegen bzw. zum Verlassen des Gebietes (physischer Stress). 
Störungen wirken sich somit deutlich auf die Gesundheit der Vögel sowie auf die 
Fortpflanzungsrate und somit letztlich auf die Bestandsstabilität und -größe aus. Dieses Verbot 
dient somit der Beruhigung des Gebietes und soll Veränderungen und Störungen unterbinden, die 
auch von außerhalb in das NSG hineinwirken können. Neben dem NSG selbst, gilt das Verbot in 
einer Zone von 300 m Breite um das NSG. Diese Flächen dienen vor allem dem Kranich, der an 
verschiedenen Stellen im NSG brütet, als Nahrungsraum. 
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Zu § 3 (1) Ziffer 10 
Die Anlage von Wildäckern führt zur Veränderungen moortypischer Pflanzen in der Krautschicht 
und steht einem günstigen Erhaltungszustand sowie der Entwicklung des Gebietes entgegen.  
 
Zu § 3 (1) Ziffer 11 
Im NSG befindliche Gewässer sind nährstoffarm, weisen einen niedrigen pH-Wert und geringen 
Fischbestand auf. Sie sind fischereilich nur durch gewässerverändernde Maßnahmen, z. B. durch 
Nährstoffeintrag oder Kalkung, nutzbar. Dieses steht der Erhaltung und der Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes entgegen. 
 
Zu § 3 (2) 
Das NSG ist Rückzugsraum für störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenarten. 
Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erforderlich, die für die Allgemein-
heit gesperrt sind. 
 
Gemäß § 23 (2) BNatSchG können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht 
werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt. Nach § 16 (2) des Niedersächsischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) darf das NSG grundsätzlich nur auf Wegen 
betreten werden. Entsprechende Wege werden gekennzeichnet. Dazu gehören in den Landkreisen 
Friesland und Wittmund der Zollweg sowie im Landkreis Friesland die Gemeindewege Heinen 
Damm und Färbers Damm. Die Benutzung des Rundwanderweges im Teilgebiet „Lengener 
Meer/Stapeler Moor“ und des zugelassenen Lehrpfades im Teilgebiet „Spolsener Moor“ ist für 
Fußgänger freigestellt. Der Parkplatz an der K 46/Lange Straße ist Bestandteil des Rundwander-
weges und zur Nutzung freigestellt. 
Außerhalb der gekennzeichneten Wege ist das Betreten des NSG verboten. Dies gilt auch für Geo-
caching. Das Gebiet darf zudem nicht auf sonstige Weise aufgesucht werden. Dieses umfasst auch 
nicht zu Fuß ausgeübte Fortbewegungsarten, wie z. B. Reiten, Radfahren und Schwimmen. Auf 
die Freistellungen gemäß § 4 (2) Ziffer 1 wird verwiesen.  
 
Zu § 4 - Freistellungen 
Bestimmte Handlungen bzw. Maßnahmen können im NSG freigestellt werden. Freistellungen 
müssen sich allerdings vor dem Hintergrund des strengen Schutz nach § 23 BNatSchG begründen 
lassen. Soweit bestehende Nutzungen freigestellt sind, lässt sich dies mit deren bestehender Ge-
nehmigung oder gesetzlichen Rahmenbedingungen begründen. Die folgenden Ausführungen die-
nen der Konkretisierung der Freistellungen. 
 
Zu § 4 (2) Ziffer 1 und 2 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sind vom Betretungsverbot zur rechtmäßigen Nutzung 
oder Bewirtschaftung freigestellt. Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte 
erfahren keine Einschränkungen bei dem Betreten des Gebietes, die zur Pflege und Entwicklung 
des NSG sowie zur Kontrolle des rechtmäßigen Zustandes erforderlich ist. Dies erfolgt in Kenntnis 
des Schutzzweckes, der besonderen Empfindlichkeiten des Gebietes. Die Freistellung gilt ebenfalls 
für Bedienstete anderer Behörden. Die Durchführung von Maßnahmen dieser Behörden sowie von 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung des Gebietes einschließlich der wissen-
schaftlichen Untersuchung und Erforschung bedürfen, wenn sie nicht im Auftrag der zuständigen 
Naturschutzbehörde durchgeführt werden, der vorherigen Anzeige oder Zustimmung der jeweili-
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gen Naturschutzbehörde. Dies stellt sicher, dass diese Maßnahmen auf den Schutzzweck des NSG 
abgestimmt sind.  
Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen der Anlass zu der 
Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, hat dies gemäß § 14 Absatz 1 
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Leer oder dem archäologischen Dienst der Ostfriesischen 
Landschaft, Hafenstraße 11, 26603 Aurich, Tel.: 04941 179932, als verantwortliche Stellen (§ 22 
NDSchG) zu melden.  
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Absatz 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 
 
Zu § 4 (2) Ziffer 3 
Die Unterhaltung von Straßen und Wegen ist im bisherigen Umfang freigestellt. Eine Änderung 
der Befestigungsart, eine Verbreiterung oder ein Ausbau und die Wiederherstellung ungenutzter 
Wegeparzellen sind nicht zulässig. Die Unterhaltung des Zollweges ist mit heimischen Sanden in 
vorhandener Fahrspurbreite und die Unterhaltung des parallel verlaufenden Radweges mit Mittel-
kies/Splitt natürlicher Herkunft in maximal 1 m Breite einschließlich der Freihaltung des 
Lichtraumprofiles freigestellt. Der Rundwanderweg im Teilgebiet „Lengener Meer/Stapeler Moor“ 
ist als wassergebundener Weg zu erhalten. Alle anderen Wege in diesem Teilgebiet sind unbefes-
tigte Torfwege. Bei der Unterhaltung der Straßen und Wege im Teilgebiet "Spolsener Moor“ sind 
diese Arbeiten nur zulässig, soweit es um die Erhaltung des bisherigen Zustandes geht. Dies gilt 
auch für die in diesem Teilgebiet vorhandenen Spurbahnwege, z. B. den Heinen Damm. Im 
Teilgebiet „Herrenmoor“ ist die Wegeparzelle (Gemarkung Westerstede, Flur 90, Flurstück 54/1) 
als unbefestigter Weg zu erhalten. In allen Teilbereichen ist ein Ausbau oder eine Unterhaltung 
der vorhandenen Moordämme, bis auf eine Mahd und das Freischneiden von Gehölzen, nicht 
zulässig. Bei allen Unterhaltungsarbeiten an den vorhandenen Straßen und Wegen ist zu 
berücksichtigen, dass der Rückschnitt von Gehölzen aufgrund des allgemeinen gesetzlichen 
Arten- und Biotopschutzes nur in der Zeit von Oktober bis Februar (§ 39 BNatSchG) zulässig ist.  
 
Zu § 4 (2) Ziffer 4 
Freigestellt ist die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung, die 
durch die Sielachten Bockhorn-Friedeburg und Stickhausen sowie der Ammerländer Wasseracht 
unterhalten werden. Dies ist zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses erfor-
derlich. 
 
Zu § 4 (2) Ziffer 5 
Freigestellt ist die Nutzung und Unterhaltung bestehender, rechtmäßiger Anlagen und 
Einrichtungen. Hierzu gehören z. B. Ver- und Entsorgungsanlagen, Freileitungen, 
Grundwassermessstellen sowie Besuchereinrichtungen (z. B. Aussichtstürme). Die Instandsetzung 
ist vier Wochen vor Beginn der Maßnahme bei der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzeigen. 
Dies stellt sicher, dass diese Maßnahmen auf den Schutzzweck des NSG abgestimmt sind.  
 
Zu § 4 (3)  
Die Freistellungen gelten allgemein für die landwirtschaftliche Bodennutzung. Hierunter ist auch 
die landwirtschaftliche Bodennutzung durch Privatpersonen erfasst. Die Freistellung umfasst 
auch die landwirtschaftliche Bodennutzung in Form der Liebhaberei, soweit diese sich auf das zur 
Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß beschränkt. 
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Die Landwirtschaft im NSG erfolgt im Teilgebiet „Lengener Meer/Stapeler Moor“ auf Flächen 
nördlich des Zollweges sowie kleinflächig im Bereich nördlich der Buchenstraße. Im Teilgebiet 
„Spolsener Moor“ erfolgt sie im nördlichen und südlichen Bereich, im Teilgebiet „Herrenmoor“ im 
westlichen Gebietsteil. Bis auf eine Fläche werden alle Flächen als Grünland genutzt. Durch die 
Verordnung sollen der Erhalt der Grünlandflächen und in dem Zusammenhang auch des Land-
schaftsbildes, der Schutz und die Entwicklung der Grünlandvegetation, die Pufferfunktion zu den 
angrenzenden Moorbereichen und die Brut- und Rastfunktion für verschiedene Tierarten sicher-
gestellt werden.  
Der vorgesehene Grundschutz kann durch Angebote des Vertragsnaturschutzes ergänzt werden. 
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden sich dabei überwiegend im Eigentum der öf-
fentlichen Hand und sind mit Bewirtschaftungsauflagen verpachtet. 
 
Zu § 4 (3) Ziffer 1 
Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Nutzung als Grünland, 
ohne Umbruch in Acker. Dies stellt die unter § 4 (3) der Begründung dargestellten Funktionen des 
Grünlandes sicher. Der Einsatz chemischer Pflanzenbehandlungsmittel ist nicht freigestellt, da 
diese die Grünlandflächen kennzeichnenden Pflanzenarten mit geringerem Futterwert bzw. gerin-
gen Nährstoffansprüchen (vor allem Kräuter und Gräser, wie z. B. Weißklee, kriechender Hah-
nenfuß) und daran angepasste Tierarten (vor allem Insekten, Amphibien) erheblich  beeinträchti-
gen. Zum Erhalt krautreicher Flächen und des Feinreliefs ist eine Erneuerung der Grasnarbe 
durch Umbruch oder die Umwandlung von Grünland in Sandmisch- oder Sanddeckkulturen 
sowie die Veränderung des Bodenreliefs nicht zulässig. Das Verbot der Anlage zusätzlicher 
Entwässerungseinrichtungen, von Mieten, von Erdsilos, und das Liegenlassen von Mähgut tragen 
zum Erhalt artenreicher Grünlandflächen bei.   
Verboten ist die Ausbringung von Kot aus der Geflügelhaltung, da es zur Anreicherung von 
Stickstoff und Ammoniak im Boden und der Luft kommt. Lebensraumtypen angrenzender, nähr-
stoffarmer Flächen können dadurch in ihrem Erhalt und ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. 
Die Erneuerung der Grasnarbe des Grünlandes durch Über- und Nachsaat ist nicht zulässig. Soll-
ten sie zur Erhaltung des Grünlandes zwingend erforderlich sein, so gilt dies als Pflegemaßnahme 
nach § 4 (2) Ziffer 1.e  
 
Zu § 4 (3) Ziffer 2 
Die Umwandlung der im Gebiet vorhandenen Ackerfläche in Grünland ist erwünscht und daher 
freigestellt. Die anschließende Bewirtschaftung gemäß den Ausführungen zu § 4 (3) Ziffer 1 stellt 
eine natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Nutzung dar. 
 
Zu § 4 (3) Ziffer 3 
Freigestellt ist die weitere Nutzung einer bestehenden Ackerfläche. Verboten ist die Ausbringung 
von Kot aus der Geflügelhaltung, da es zur Anreicherung von Stickstoff und Ammoniak im 
Boden und der Luft kommt. Lebensraumtypen angrenzender, nährstoffarmer Flächen können 
dadurch in ihrem Erhalt und ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Folglich sind auch bei der 
Düngung mit Jauche oder Gülle nur bodennahe Ausbringungsformen zulässig. 
 
Zu § 4 (3) Ziffer 4 
Freigestellt ist die Unterhaltung bestehender Entwässerungseinrichtungen im Teilgebiet „Lengener 
Meer/Stapeler Moor“. Dies ist für eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen erforderlich. Die 
Instandsetzung sowie der Einsatz von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln bedürfen der vor-
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herigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Dies stellt sicher, dass diese Maßnah-
men mit dem Schutzzweck der NSG-Verordnung vereinbar sind.  
 
Zu § 4 (3) Ziffer 5 
Die Nutzung der Grünlandflächen im Eigentum der öffentlichen Hand erfolgt mit weitergehenden 
Bewirtschaftungsauflagen, die auf den Schutzzweck abgestimmt sind. Um abzuklären, ob Maß-
nahmen dem Schutzzweck nicht zuwiderlaufen, wird eine Abstimmung mit der zuständigen Na-
turschutzbehörde empfohlen. 
 
Zu § 4 (3) Ziffer 6 
Freigestellt ist die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehtränken 
sowie deren Neuerrichtung in ortsüblicher Art und Weise, da sie für eine landwirtschaftliche Nut-
zung der Flächen erforderlich ist. Weidezäune werden ortsüblich unter Verwendung von Eichen-
spaltpfählen und Glattdraht errichtet, Viehtränken können als Tränkebecken oder als mobile 
Viehtränke installiert werden. 
 
Zu § 4 (3) Ziffer 7 
Die Beweidung zur Offenhaltung und Pflege der Heide- und Moorflächen dient der Erhaltung und 
Entwicklung des Gebietes. Zur Pflege eignen sich aufgrund des moorigen Untergrundes und der 
vernässten Bereiche insbesondere Schafe und Ziegen. Ziegen sorgen zudem durch Verbiss für den 
Rückgang von Gehölzen. Die vorherige Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde stellt 
sicher, dass diese Maßnahmen auf den Schutzzweck des NSG abgestimmt sind. 
 
Zu § 4 (3) Ziffer 8 
Freigestellt ist der Einsatz von Hunden zu Zwecken (gelöscht: der Jagd,) des Viehtriebs und der 
Hütung von Schafen und Ziegen. Für die Ausübung der genannten Tätigkeiten ist der Einsatz 
von Hunden erforderlich. Ein Leinenzwang gilt dann nicht. 
 
Zu § 4 (4) Ziffer 1 und 2 
Im NSG befinden sich Wälder in den Teilgebieten „Spolsener Moor“ und „Herrenmoor“ sowie 
kleinflächig im Teilgebiet „Lengener Meer/Stapeler Moor“. Der Kernbereich des NSG ist waldfrei. 
Ein Teil der Wälder in den Teilgebieten „Spolsener Moor“ und „Herrenmoor“ gehört zum FFH-Le-
bensraumtyp 91D0* Moorbirkenwald.  Im Teilgebiet „Lengener Meer/Stapeler Moor“ befinden 
sich nördlich der Buchenstraße Wälder im Privateigentum. Dort ist eine natur- und landschafts-
verträgliche Nutzung freigestellt, allerdings ohne eine Veränderung des Wasserhaushaltes, da zu-
sätzliche Entwässerungen auch auf angrenzende Flächen wirken und zu Veränderungen der 
Pflanzenzusammensetzung führen. Auf den Moorstandorten entwickeln sich natürlicherweise 
Birkenwälder. Daher ist die Umwandlung in Nadelwälder, wie Fichte und Kiefer, bzw. die 
Pflanzung nicht standortheimischer/gebietsfremder Pflanzen, wie Douglasie, Roteiche, 
Rhododendron, Kirschlorbeer oder von invasiven und potentiell invasiven Arten, wie z. B. 
Spätblühende Traubenkirsche, Kulturheidelbeere, Kolbenspiere, nicht zulässig. Diese Arten führen 
auch zur Verdrängung der standorttypischen Pflanzen und Tieren und deren 
Lebensgemeinschaften.  
Freigestellt ist zudem die als Pflegemaßnahme durchgeführte kleinflächige Holzernte. Die vorhe-
rige Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde stellt sicher, dass diese Maßnahmen auf 
den Schutzzweck des NSG abgestimmt sind.  
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Zu § 4 (5)  
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und des Jagdhundeeinsatzes sind nach der NSG-Ver-
ordnung nicht verboten. Gleichwohl kann es sein, dass die Neuanlage jagdlicher Einrichtungen 
(z. B. die Anlage von Futterplätzen, Kunstbauten, Kastenfallen oder die Errichtung von Hochsit-
zen) zu Beeinträchtigungen führen kann. Die vorherige Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde bei der Neuanlage stellt sicher, dass diese Maßnahmen mit dem Schutzzweck ver-
einbar sind.  
 
Zu § 4 (6) 
Dieser Absatz dient der Klarstellung, dass eine Zustimmung erteilt werden kann, wenn die 
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Zustimmung sowie Rückmeldungen im Rahmen 
von Anzeigen können zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck mit 
Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungshinweisen versehen werden, indem z. B. Arbeiten 
zum Schutz von Bruten nur außerhalb der Brut- und Setzzeit durchgeführt werden dürfen. 
 
Zu § 4 (7) 
Dieser Absatz dient der Klarstellung, dass bei Vorhandensein gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 
BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG) weitergehende Vorschriften gelten, da durch die NSG-Ver-
ordnung bestehende gesetzliche Regelungen nicht aufgehebelt werden können. 
 
Zu § 4 (8) 
Bestehende Genehmigungen/ Verwaltungsakte unterliegen einem Vertrauensschutz und haben 
daher weiterhin Bestand. 
 
Zu § 5 - Befreiungen 
Von den Verboten des § 3 der Verordnung kann auf entsprechenden Antrag eine Befreiung erteilt 
werden, wenn der Schutzzweck der Verordnung im Einzelfall durch eine an sich verbotene 
Handlung nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
 
Zu § 5 (1) 
Es kann von den Verboten der Verordnung auf Antrag unter der Voraussetzung des § 67 
BNatSchG in Verbindung mit § 41 (1) NAGBNatSchG von der zuständigen Naturschutzbehörde 
eine Befreiung erteilt werden. Es wird der Wortlaut des Gesetzes wiedergegeben. 
 
Zu § 5 (2) 
Für Pläne und Projekte kann eine Befreiung erteilt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prüfung 
nach § 34 (1) BNatSchG in Verbindung mit § 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck der 
Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 (3) – (6) BNatSchG in Verbin-
dung mit § 26 NAGBNatSchG vorliegen. Ein Plan oder Projekt darf dann nur zugelassen oder 
durchgeführt werden, soweit 
1. zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer 
oder wirtschaftlicher Art, vorliegen und  
2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder 
mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.  
 
Zu § 6 - Anordnungsbefugnis 
Sind Natur oder Landschaft zerstört, beschädigt oder verändert worden, ohne das eine entspre-
chende Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde vorliegt bzw. wird gegen die Anzeige-
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pflicht oder gegen die Verbote des § 3 dieser Verordnung verstoßen, kann eine Wiederherstellung 
des bisherigen Zustandes angeordnet werden. Es wird der Wortlaut des Gesetzes wiedergegeben. 
 
 
Zu § 7 - Pflege-, Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
In Schutzgebietsverordnungen werden, soweit dies für den Schutzzweck erforderlich ist, Pflege-, 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen aufgenommen werden. Diese Maßnahmen 
ergeben sich beispielhaft aus § 7 (2) der Verordnung. Die Benennung konkreter, aber nicht ab-
schließender Pflege-, Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen dient der 
Verständlichkeit und der Transparenz.  
 
Zu § 7 (1)  
Die Aufstellung von Tafeln zur erforderlichen Kennzeichnung des Naturschutzgebietes ergibt sich 
aus § 22 (4) BNatSchG. Sie soll zur Wahrnehmung und Wiedererkennung des Schutzgebietes bei-
tragen. Die Kennzeichnung der Wege, die Aufstellung von Schildern für weitere Informationen 
über das NSG sowie die Aufstellung von Hinweis- und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften ist erforderlich und daher zu dulden.  
 
Zu § 7 (2) Ziffer 1 
Wiedervernässungsmaßnahmen, z. B durch Anstau von Gräben oder Abdichtungen bei Wasser-
austritt, führen zu nassen, moorigen Standorten, die für den Erhalt und die Entwicklung von 
Moorwäldern (LRT *91DO) erforderlich sind. Die Entwicklung von Moorbirkenwäldern ist zu-
gunsten der Entwicklung offener Moorbereiche nachrangig. 
 
Zu § 7 (2) Ziffer 2 
Abgetorfte Hochmoorflächen werden entsprechend technischer Vorgaben (z. B. Geofakten 14 
„Praktische Hinweise zur optimalen Wiedervernässung von Torfabbauflächen“ des Niedersächsi-
schen Landesamt für Bodenforschung) hergerichtet und entwickelt. Eine optimale Wiedervernäs-
sung führt zum Wachstum von Torfmoosen und einer langfristigen Torfneubildung. Die Entwick-
lung einer freien Moorlandschaft mit hochmoortypischer Tier- und Pflanzenarten wird ermög-
licht. 
 
Zu § 7 (2) Ziffer 3 
Dort, wo optimale Vernässungen nicht möglich sind, z. B. auf Verwallungen, in Sanddurchragun-
gen oder in nicht mehr ausreichend vernässbaren Bereichen kommt es verstärkt zu Gehölzwachs-
tum. Die Gehölze können die hochmoortypischen Lebensgemeinschaften insbesondere durch 
Verschattung und Wasserentzug beeinträchtigen oder zerstören. Zur Entwicklung können Ent-
kusselungsmaßnahmen, bei denen der Gehölzaufwuchs entfernt wird, erforderlich sein. 
 
Zu § 7 (2) Ziffer 4 
Nicht standortheimische Pflanzen, wie Rhododendren und gebietsfremde Pflanzenarten wie 
Douglasie, Fichte, Schwarzkiefer behindern eine natürliche Entwicklung der Krautschicht und 
darauf aufbauend von Wäldern in Moorbirkenwäldern.  
Nicht heimische Arten wie Spätblühende Traubenkirsche und Kulturheidelbeere breiten sich stark 
aus und führen zu einer Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen und Arten. Sie beeinträchtigen 
oder führen zum Verschwinden der heimischen, standortangepassten Lebensgemeinschaften. Der 
Ausbreitung dieser Arten ist entsprechend § 40 BNatSchG grundsätzlich entgegenzuwirken.  
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Zu § 7 (2) Ziffer 5 
Alle Lebensraumtypen des FFH-Gebietes sowie die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 
sind auf hohe Wasserstände und nährstoffarme Verhältnisse angewiesen. Entwässerung, 
Austrocknung, Verbuschung, Nährstoffeinträge aus der Luft und aus angrenzenden Nutzflächen 
führen zur Gefährdung dieser Lebensraumtypen. Auf den Flächen dürfen daher keine 
landwirtschaftlichen Nutzungen durchgeführt werden. Stoffeinträge und Wasseraustritt sind 
zudem zu verhindern.   
 
Zu § 7 (2) Ziffer 6 
Die Beweidung als Pflegemaßnahme zur Offenhaltung der Moorlandschaft dient dem Erhalt und 
der Entwicklung hochmoortypischer Lebensgemeinschaften. Die Beweidung des Hochmoorgrün-
landes in einer angepassten Art und Weise ermöglicht dessen Erhaltung. 
 
Zu § 7 (3)  
Es werden die gesetzlichen Bestimmungen des BNatSchG und NAGBNatSchG zur Durchführung 
von Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen wiedergegeben. 
 
Zu § 8  - Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
Für die Umsetzung von Natura 2000-Gebieten wird von der EU-Kommission eine verbindliche 
Maßnahmenfestlegung gefordert. Diesen Anspruch wird die Verordnung mit der Nennung des § 8 
gerecht. 
Ausführungen zu den einzelnen Ziffern sind in der Verordnung enthalten, auf die verwiesen 
wird. 
 
Zu § 9 - Ordnungswidrigkeiten 
§ 43 (3) Nr. 1 NAGBNatSchG bezieht sich auf die in einer Verordnung verbotenen Handlungen, 
die das Naturschutzgebiet oder einen seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern. 
Alle Verstöße gegen die verbotenen Handlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, wenn da-
durch das Schutzgebiet zerstört, beschädigt oder verändert wurde. Durch den Bezug auf § 3 der 
Verordnung sind auch die nachhaltigen Störungen abgedeckt.  
§ 43 (3) Nr. 7 NAGBNatSchG bezieht sich auf das Betreten außerhalb der Wege; dies ist eine Ord-
nungswidrigkeit auch ohne eine schädigende Auswirkung auf das Schutzgebiet.  
Die gesetzlichen Grundlagen sind im Wortlaut des Verordnungstextes enthalten. 
 
Zu § 10 - Zuständigkeiten 
Der Inhalt dient zur Klarstellung der Zuständigkeitsregelung. Das NSG liegt in den Landkreisen 
Leer, Ammerland, Friesland und Wittmund. Zuständig ist nur die Untere Naturschutzbehörde des 
jeweils betroffenen Landkreises.  
 
Zu § 11 - Inkraftreten 
Der Inhalt dient der Klarstellung des Zeitpunktes des Inkrafttretens dieser Verordnung. Gleichzei-
tig werden die bestehenden Naturschutzgebietsverordnungen aufgehoben. 
 
 
 


